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Überarbeitung des Erlasses zur Zulassung von Untersuchungsstellen nach § 25 Landes-abfallgesetz NRW (LAbfG)
hier: Stellungnahme des Arbeitskreises Laborleiter/-innen der Wasserwirtschaftsverbände/Abwasserlaboratorien
Sehr geehrter Herr Sauerland,

über unsere Kontakte zu anderen Labors erhielten wir Ihren Entwurf vom 01.09.2014 „Notifizierung von Stellen für die Untersuchung von Abfällen, Sickerwasser, Oberflächenwasser, Grundwasser und Deponiegas nach § 25 Landesabfallgesetz“, RdErl. d. MKULNV NRW IV-3-958.02. Den o.g. Entwurf diskutierten und prüften wir in unserer jüngsten Arbeitskreissitzung. 
Unser Arbeitskreis setzt sich aus den Laborleitern und Laborleiterinnen der Wasser-/Abwasser-Labors der nachfolgenden 10 Wasserwirtschaftsverbände und 3 Städte zusammen:
Aggerverband, Bergisch Rheinischer Wasserverband, Bundesstadt Bonn Tiefbauamt, Chem.-biol. Laboratorien der Landeshauptstadt Düsseldorf, Emschergenossenschaft/Lippeverband, Erftverband, Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft, Niersverband, Ruhrverband, Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR Abwasserinstitut, Wahnbachtalsperrenverband, Wasserverband Eifel-Rur sowie Wupperverband.

Nachfolgend nehmen wir zu Ihrem Entwurf vom 01.09.2014 zur Notifizierung von Untersuchungs-stellen nach § 25 LAbfG Stellung. 
Der Laborleiter-Arbeitskreis begrüßt die Novellierung des bisherigen RdErl. vom 21.08.2000/03.07.2002 insbesondere hinsichtlich der damit einhergehenden Aktualisierung der Untersuchungsverfahren. Hierdurch reduziert sich der QS/-Verwaltungsaufwand für das parallele Verhalten von „alten“ und „neuen“ Prüfverfahren erheblich. Zudem erleichtert die Aufnahme der Probenahmeverfahren in kleinere Teilbereiche das Akkreditierungs- und Notifizierungsverfahren für die Labore, die nicht zwingend die Probenahme selbst durchführen und sich dementsprechend nicht akkreditieren müssen.

Durch die einjährige Übergangsfrist für die „Verlängerung“ der existierenden § 25 LAbfG Zulassungen wird darüber hinaus der Termindruck für eine erfolgreiche Akkreditierung inkl. der in Frage kommenden Fachmodule für die entsprechende Notifizierung nach § 25 LAbfG reduziert.
Zum Text des Entwurfes merken wir nachstehende Punkte an:

Zu Punkt 1, Zuständigkeit
Der letzte Satz ist missverständlich. Welche Beauftragung, welche Überwachung sind gemeint?

Zu Punkt 2, Anforderungen an die Untersuchungsstelle

Im vorletzten Spiegelstrich wird das Thema Probenrückstellmuster abgehandelt. Die dort genannte Verpflichtung zu einer Aufbewahrungszeit von mindestens einem Jahr können wir aus sachlichen und fachlichen Gründen nicht teilen. Bei der Aufbewahrungszeit für Rückstellmuster sollte generell auf die in den einschlägigen Normen genannten maximalen Aufbewahrungszeiten Bezug genommen werden. In DEV A 21 (DIN EN ISO 5667-3: 2013-03), Ziffer 11, heißt es z. B. „Die Proben dürfen nicht länger als nach den in den Tabellen A.1 bis A.3 angegebenen Aufbewahrungs-zeiten aufbewahrt werden.“ Diese betragen in der Regel 1, in keinem Fall mehr als 6 Monate. Auch in der Deponieverordnung ist eine Rückstellfrist von nur 1 Monat festgelegt.
Zu Punkt 3, Notifizierungsverfahren

Im ersten Absatz sind die Bezüge vom sprachlichen her missverständlich. Wir gehen davon aus, dass die Feststellung der Fachkunde etc. durch die Akkreditierungsstelle erfolgt und nicht durch das LANUV. 

Im zweiten Absatz wird die Befristung der Notifizierung angesprochen. Siehe hierzu unsere nach-folgenden Ausführungen zu Punkt 4.

Im vorletzten Absatz wird für die Notifizierung eines Teilbereiches die Akkreditierung mindestens der entsprechenden Teilbereiche der Fachmodule Abfall, Wasser und Boden/Altlasten als Bedingung gefordert. Die Teilbereiche der Fachmodule umfassen auch Verfahren, die für die Notifizierung nicht relevant sind (z. B. Organo-P- und -N-Verbindungen, Chlorphenole, Mono- und Dichlorbenzole, Tri- bis Hexachlorbenzole). Die Forderung nach Beherrschung dieser nicht notifizierungsrelevanten Verfahren erscheint uns fragwürdig, insbesondere da im Rahmen des Kompetenznachweises auch die regelmäßige Durchführung der entsprechenden Untersuchungen an realen Proben abgefragt wird, diese Parameter aber, da hierzu keine rechtliche Verpflichtung besteht, i. d. R. nicht beauftragt/untersucht werden.
Zu Punkt 4, Notifizierungsdauer

Die Notifizierung ist gem. Punkt 4 auf 5 Jahre befristet. Eine erneute Notifizierung muss neu beantragt werden. Basis für die Notifizierung ist die Akkreditierung (inkl. der entsprechenden Fachmodule), die derzeit ebenfalls für je 5 Jahre gilt. Aktuell steht die Rechtmäßigkeit der Befristung von Akkreditierungsbescheiden jedoch in Zweifel. Gem. Verwaltungsgericht Berlin, 4. Kammer, 
AZ 4 K 512.13, erging mit Entscheidungsdatum 03.04.2014 ein Urteil über die fehlende Rechts-grundlage für eine zeitliche Einschränkung der Kompetenzfeststellung. Um hier auch mit den künftigen Gültigkeitsregeln für die Akkreditierung synchron zu sein, sollte zur Notifizierungsdauer festgelegt werden, dass diese an das Bestehen der Kompetenzfeststellung der DAkkS gebunden ist.
Zum Entwurf der Anlage 1 zum Runderlass, Mindestumfang der Untersuchungsparameter und –verfahren für die Notifizierung von Untersuchungsstellen nach § 25 LAbfG, merken wir nachstehende Punkte an:

Die Anlage 1 enthält gegenüber den Untersuchungsverfahren des Vorgänger-Runderlasses in Anpassung an die Fachmodule Abfall, Wasser bzw. Boden/Altlasten Aktualisierungen. Der Stand der Fachmodule ist bei näherer Prüfung leider jedoch bereits wieder um zwei bis drei Jahre veraltet, zudem fehlen aus unserer Sicht relevante Verfahren gänzlich. 
Um das Problem der veralteten bzw. nicht vorhandenen und neueren Normen prinzipiell zu lösen, sollten entsprechende Hinweise aufgenommen werden. Hier bietet sich ein Verweis auf die Zulässigkeit neuerer oder anderer (gleichwertiger) Normen im Sinne der Flexibilisierung der Akkreditierung („Die Anwendung unterschiedlicher Ausgabestände ist gestattet.“) an.
Eine weitere Lösung des Problems nicht gelisteter Normen neueren Standes könnte  - mindestens für den Teilbereich Sickerwasser – ein Hinweis auf die Verfahren nach der jeweils gültigen Abwasserverordnung sein. 

Einen Widerspruch zu den hinter den Untersuchungen stehenden umweltgesetzlichen Regelwerken mit festen Zitaten von Untersuchungsverfahren sehen wir nicht, solange die Notifizierungsstelle die ergänzten Verfahren als gleichwertig bescheinigt.

Die jeweils wünschenswerten neueren Verfahren oder zusätzlichen Verfahren haben wir in einer Übersicht zusammengestellt (Anlage). Dort finden sich ebenfalls Korrekturen (Schreibfehler in den Normenzitaten, fehlende Kreuze, redaktionelle Hinweise (z.B. Tabelle B-2 / C-2, hier muss es heißen „UV-Absorption“, nicht „UV-Adsorption“)).

Bei der Durchsicht der Anlage 1 mussten wir darüber hinaus feststellen, dass der Mindestumfang gegenüber dem des Vorgänger-Runderlasses nun erhöht werden soll. Beispielhaft zu nennen sind in TB B-1 / C-1 die Parameter/Verfahren Geruch, Färbung, Trübung, in TB C-2 Gesamtphosphor und Chrom VI sowie Cyanid (Gesamt- und leicht freisetzbar), in TB B-2 / C-2 Fluorid und UV-Absorption, in TB B-3 / C-3 Aluminium, Eisen, Bor und Mangan. Dies bedingt einen erhöhten Aufwand für die Akkreditierung, die Notifizierung und die Pflichtringversuche (Eignungsprüfungen), und dies teilweise ohne dass mit entsprechenden Untersuchungsaufträgen zu rechnen ist wie wir es für die UV-Absorption, Aluminium und Bor vermuten. Es entstehen dadurch weitere, nicht vertretbare „Bereithaltungskosten“. Darüber hinaus kann die Neuaufnahme weiterer Parameter zu steigenden Untersuchungspflichten bei den Auftraggebern der Labors führen. Die Notwendigkeit der Neuaufnahmen sollte daher nochmals kritisch hinterfragt werden.

Die in der Anlage 1 vor den Tabellen TB A-1 und B-1 / C-1 angesprochene „und“-Verknüpfung ist zu hinterfragen. So werden in Tabelle TB B-1 / C-1 das Probenahmeverfahren A 13 mit dem veralteten Verfahren A 15 und das Verfahren A 15 „neu“ mit A 12 über „und“ verknüpft. Hier sollten die Ausgabestände sowie die Sinnhaftigkeit der Verknüpfungen überprüft werden.
Generell bedarf es aus unserer Sicht noch einiger Klarstellungen sowohl zu den allgemeinen Anforderungen als auch zum Mindestumfang der Verfahren der bundesweit gültigen Fachmodule zur Akkreditierung und zum Mindestumfang der Verfahren zur Notifizierung von Untersuchungsstellen nach der nur in NRW gültigen Vorschrift § 25 LAbfG. Hier interessiert insbesondere „der kleinste gemeinsame Nenner“ der Mindestumfänge Akkreditierung und Notifizierung. Im Detail scheint es da möglicherweise Widersprüche zu geben.
Bislang sind hierzu verschiedene Schriften zu finden, die mit einer Novelle des Runderlasses ggf. der Überarbeitung bzw. z.T. der Gültigkeitsüberprüfung bedürfen. Die sind u.a. folgende Schriften:

- Anforderungen bei der Akkreditierung im Bereich der Fachmodule Abfall, Boden/Altlasten, Immissionsschutz und Wasser, DAkkS 71 SD 4 030, Rev. 1.1, 01/2014;

- Fachmodul Boden und Altlasten, Bereichsspezifische Anforderungen an die Kompetenz von Untersuchungsstellen im Bereich Boden und Altlasten, DAkkS 71 SD 4 004, Rev. 1.1, 03/2013;
- Fachmodul Wasser, Kompetenznachweis und Notifizierung von Prüflaboratorien und Messstellen (Untersuchungsstellen) im wasserrechtlich geregelten Umweltbereich, DAkkS 71 SD 4 006, Rev. 1.2, 06/2014;
- Liste der Prüfverfahren zum Fachmodul Wasser, Stand LAWA 03.09.2013, DAkkS 72 FB 005.10_MW, Rev. 1.4, 06/2014;

- Liste der Prüfverfahren zum Fachmodul Boden und Altlasten, Stand LABO 16.08.2012, DAkkS 72 FB 005.12_MB-A, Rev. 1.2, 04/2013;
- Liste der Prüfverfahren zum Fachmodul Abfall, Stand LAGA 08.2012, DAkkS 72 FB 005.11, Rev. 1.1, 13.02.2013;

- AQS-Merkblatt A-1, Hinweise für die Notifizierung von Untersuchungsstellen, AQS, 18. Lfg. XI/12, 01/2012;

- AQS-Merkblatt A-12, Laborbegutachtung als Kompetenzfeststellung für die Notifizierung, AQS, 19. Lfg. XII/13, 09/2012.

Wir hoffen, mit unseren generellen Ausführungen und unseren konkreten Hinweisen zu einem für die Praxis handhabbaren Erlass beizutragen. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

des AK Laborleiter/-innen der Wasserwirtschaftsverbände/Abwasserlaboratorien 

Dr. Ute Wingen

Anlage

LINEG ZENTRALLABOR
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